
Ablauf der Referendumsfrist: 18. Januar 1982

#ST# Schweizerisches Strafgesetzbuch

Änderung vom 9. Oktober 1981

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 10. Dezember 1979^,

beschliesst :

I

Das Schweizerische Strafgesetzbuch2) wird wie folgt geändert:

Art. 137 Ziff. 7bis und 2 '

jbis pjer Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit
Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft, wenn er gewerbsmäs-
sig stiehlt.

2. Der Dieb wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Ge-
fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft,

wenn er den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich
zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammen-
gefunden hat,

wenn er zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine an-
dere gefährliche Waffe mit sich führt oder

wenn er sonstwie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine
besondere Gefährlichkeit offenbart.

Art. 139 Ziff. 7bis, 2 und 3

lbis. Der Räuber wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis nicht
unter einem Jahr bestraft, wenn er zum Zweck des Raubes eine
Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt.

2. Der Räuber wird mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren be-
straft,
wenn er den Raub als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur
fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefun-
den hat,
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wenn er sonstwie durch die Art, wie er den Raub begeht, seine be-
sondere Gefährlichkeit offenbart.

3. Die Strafe ist Zuchthaus nicht unter fünf Jahren, wenn der Tä-
ter das Opfer in Lebensgefahr bringt, ihm eine schwere Körperver-
letzung zufügt oder es grausam behandelt.

Art. 145 Abs. lbis

lblsHat der Täter die Sachbeschädigung aus Anlass einer öffentli-
chen Zusammenrottung begangen, so wird er von Amtes wegen
verfolgt.

Art. 182

Aufgehoben

Art. 183

Freineitsberau- 1. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefangen hält
fühnmgd Bnt °der jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit ent-

zieht,

wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung entführt,

wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis be-
straft.

2. Ebenso wird bestraft, wer jemanden entführt, der urteilsunfä-
hig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist.

Art. 184

Erschwerende Freiheitsberaubung und Entführung werden mit Zuchthaus be-
Umstände ^^

wenn der Täter ein Lösegeld zu erlangen sucht,

wenn er das Opfer grausam behandelt,

wenn der Entzug der Freiheit mehr als zehn Tage dauert oder

wenn die Gesundheit des Opfers erheblich gefährdet wird.

Art. 185

Geiselnahme 1. Wer jemanden der Freiheit beraubt, entführt oder sich seiner
sonstwie bemächtigt, um einen Dritten zu einer Handlung, Unter-
lassung oder Duldung zu nötigen,

wer die von einem anderen auf diese Weise geschaffene Lage aus-
nützt, um einen Dritten zu nötigen,

wird mit Zuchthaus bestraft.
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2. Die Strafe 1st Zuchthaus nicht unter drei Jahren, wenn der Ta-
ter droht, das Opfer zu toten, korperlich schwer zu verletzen oder
grausam zu behandeln.

3. In besonders schweren Fallen, namentlich wenn die Tat viele
Menschen betrifft, kann der Tater mit lebenslanglichem Zuchthaus
bestraft werden.

4. Tritt der Tater von der Notigung zuriick und la'sst er das Opfer
frei, so kann er milder bestraft werden (Art. 65).

5. Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn er in
der Schweiz verhaftet und nicht ausgeliefert wird. Artikel 6 Zif-
fer 2 ist anwendbar.

Art. 259
1 Wer offentlich zu einem Verbrechen auffordert, wird mit Zucht-
haus bis zu drei Jahren oder mit Gefangnis bestraft.
2 Wer offentlich zu einem Vergehen mit Gewalttatigkeit gegen
Menschen oder Sachen auffordert, wird mit Gefangnis oder mit
Busse bestraft.

Art. 260bis

1 Mit Zuchthaus bis zu fiinf Jahren oder mit Gefangnis wird be-
straft, wer plamnassig konkrete technische oder organisatorische
Vorkehrungen trifft, deren Art und Umfang zeigen, dass er sich
anschickt, eine der folgenden strafbaren Handlungen auszufilhren:

Art. 111 Vorsatzliche Totung
Art. 112 Mord
Art. 122 Schwere Korperverletzung
Art. 139 Raub
Art. 183 Freiheitsberaubung und Entfuhrung
Art. 185 Geiselnahme
Art. 221 Brandstiftung
2 Fiihrt der Tater aus eigenem Antrieb die Vorbereitungshandlung
nicht zu Ende, so bleibt er straflos.
3 Strafbar ist auch, wer die Vorbereitungshandlung im Ausland be-
geht, wenn die beabsichtigten strafbaren Handlungen in der
Schweiz vertibt werden sollen. Artikel 3 Ziffer 1 Absatz 2 ist an-
wendbar.

Art. 305 Abs. 1bis

lbis Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen ei-
nes Verbrechens nach Artikel 75bls verfolgt wird oder verurteilt
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wurde, der dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug ei-
ner Freiheitsstrafe oder sichernden Massnahme entzieht.

Art. 340 Ziff. l

1. Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen:

die strafbaren Handlungen des ersten und vierten Titels sowie der
Artikel 139, 156, 187 und 188, sofern sie gegen völkerrechtlich ge-
schützte Personen gerichtet sind;

die strafbaren Handlungen der Artikel 137-145, sofern sie Räum-
lichkeiten, Archive und Schriftstücke diplomatischer Missionen
und konsularischer Posten betreffen;

die Geiselnahme nach Artikel 185 zur Nötigung von Behörden des
Bundes oder des Auslandes ;

die Verbrechen und Vergehen der Artikel 224—226 ;

die Verbrechen und Vergehen des zehnten Titels betreffend Me-
tallgeld, Papiergeld und Banknoten, amtliche Wertzeichen und
sonstige Zeichen des Bundes, Mass und Gewicht;

die Verbrechen und Vergehen des elften Titels, sofern Urkunden
des Bundes in Betracht kommen;

die strafbaren Handlungen des Artikels 260bis sowie des dreizehn-
ten bis fünfzehnten und des siebzehnten Titels, sofern sie gegen
den Bund, die Behörden des Bundes, gegen den Volkswillen bei
eidgenössischen Wahlen, Abstimmungen, Referendums- oder In-
itiativbegêfiren, gegen die Bundesgewalt oder gegen die Bundes-
rechtspflege gerichtet sind; ferner die Verbrechen und Vergehen
des sechzehnten Titels und die von einem Bundesbeamten verüb-
ten Amtsverbrechen und Amtsvergehen (18. Titel) und die Über-
tretungen der Artikel 329-331 ;

die politischen Verbrechen und Vergehen, die Ursache oder Folge
von Unruhen sind, durch die eine bewaffnete eidgenössische In-
tervention veranlasst wird.

II
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Nationalrat, 9. Oktober 1981 Ständerat, 9. Oktober 1981

Der Präsident: Butty Der Präsident: Hefti
Der Protokollführer: Koehler Die Protokollführerin: Huber

Datum der Veröffentlichung: 20. Oktober 1981 '>

Ablauf der Referendumsfrist: 18. Januar 1982
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